
























  
 

Niederschrift 
über die nichtöffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 

der Ortsgemeinde Birresborn 

 
Sitzungstermin:  27.07.2022 

Sitzungsbeginn:  öffentlich  nichtöffentlich 17.05 Uhr 

Sitzungsende:  öffentlich  nichtöffentlich 20.05 Uhr 

Ort, Raum:  Gerolstein, im Rathaus, Besprechungsraum 001 

 

ANWESENHEIT:   

Vorsitz 

Alfred Haas     

Mitglieder 

Holger Bahr       

Wilbert Hontheim       

Ortsbürgermeister 

Christiane Stahl       

Von der Verwaltung 

Tobias Schaefer Schriftführer    

 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des 

Ausschusses fest. 

 

In der letzten Ausschusssitzung am 09.12.2021 konnte kein stellvertretender Vorsitzender gewählt werden, 

da nur stellvertretende Ausschussmitglieder anwesend waren. Aus diesem Grunde besteht unter den An-
wesenden Einigkeit, die Tagesordnung um den TOP 1 „Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden“ zu er-

gänzen. Die übrigen TOP verschieben sich entsprechend. 

 

Die Tagesordnung lautet somit wie folgt: 

 

 

TAGESORDNUNG 
 

Nichtöffentliche Sitzung 

1. Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden 

2. Niederschrift der letzten Sitzung 

3. Prüfung des Jahresabschluss der Ortsgemeinde Birresborn für das Jahr 2020 

4. Anfragen / Verschiedenes 
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Protokoll: 
 

Nichtöffentliche Sitzung 

TOP 1: Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden 

 

Als stellvertretender Vorsitzender für die gesamte Wahlzeit wird Wilbert Hontheim vorgeschlagen. Die 

Wahl erfolgt offen und mit Handzeichen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja:  2 

Nein:  0 

Enthaltungen: 1 

 

Damit ist Herr Hontheim zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, er nimmt die Wahl an. 

 

 

TOP 2: Niederschrift der letzten Sitzung 

 
 

Die Niederschrift der letzten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses ist allen Ausschussmitgliedern 

zugegangen. Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgebracht. 

 

Herr Bahr bittet um Berichterstattung zu dem Sachverhalt des Prüfprotokolls der letzten Sitzung, in der die 

Frage bestand, wie und wann die Abrechnung der Heizkosten für die Räume der Kreissparkasse erfolgen 

wird und welche Ansprüche aus den Vorjahren geltend gemacht werden können. 

 

Unter den Anwesenden besteht Einigkeit, diese Fragestellung erneut in den heutigen Prüfbericht aufzu-
nehmen. Die Verwaltung wird gebeten, der Ortsbürgermeisterin im Nachgang zur Sitzung zu antworten. 

 

 

TOP 3: Prüfung des Jahresabschluss der Ortsgemeinde Birresborn für das Jahr 2020 

Vorlage: 1-4195/22/06-079 

 

Sachverhalt: 

 

Durch die Verwaltung wurde der Jahresabschluss 2020 erstellt und im Entwurf an den Rechnungsprüfungs-

ausschuss zur Prüfung weitergeleitet. Gemäß den §§ 112 und 113 der Gemeindeordnung (GemO) hat der 
Rechnungsprüfungsausschuss die Aufgabe, den Jahresabschluss zu prüfen. Insbesondere ist der Jahresab-

schluss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-

führung für Gemeinden, vermittelt. Die Prüfung erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften 

sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 

 

Nach § 113 Absatz 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss über Art und Umfang sowie über das 

Ergebnis seiner Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen und das Ergebnis seiner Prüfung jeweils zum 

Ende seines Berichtes zusammenzufassen. Der Prüfungsbericht ist unter Angabe von Ort und Tag vom Vor-

sitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen (§ 113 Abs. 5 GemO). Vor Abgabe des 
Prüfberichtes an den Ortsgemeinderat ist dem Ortsbürgermeister Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem 

Ergebnis der Prüfung zu geben (§ 113 Abs. 4 GemO). 

 



  
 

Anschließend ist der Jahresabschluss zur Entscheidung über die Feststellung, sowie zur Entscheidung über 

die Entlastung der Ortsbürgermeisterin, der Beigeordneten sowie des Bürgermeisters der Verbandsge-

meinde und dessen Beigeordneten, sofern sie den Bürgermeister vertreten haben, dem Ortsgemeinderat 

vorzulegen. 

 

Auf den Inhalt des Prüfberichts, der der Niederschrift als Anlage beiliegt, wird verwiesen. 

 

Beschluss: 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2020 nach §§ 112, 113 GemO geprüft. Ein ent-
sprechender Prüfungsbericht wurde erstellt und ist Bestandteil des Beschlusses. 

 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat die Feststellung des geprüften Jahresab-

schlusses vor. Des Weiteren schlägt er dem Ortsgemeinderat die Entlastung der Ortsbürgermeisterin, der 

Beigeordneten sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde, dessen Beigeordneten, soweit sie den 

Bürgermeister vertreten haben, vor. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja:  3 

Nein:  0 

Enthaltungen: 0 

 

 

TOP 4: Anfragen / Verschiedenes 

 

Hierzu erfolgen keine Wortmeldungen 

 



Prüfbericht Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Birresborn
für den Jahresabschluss 2020

Der Ortsgemeinderat hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 am 27.07.2022 
nach den Bestimmungen der §§ 112, 113 GemO geprüft. Der Jahresabschluss beinhaltete:

 die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung inklusive der Teilrechnungen,
 die Bilanz inklusive des Bilanzanhangs und der Bilanzkennzahlen,
 sowie als Anlagen:

o den Rechenschaftsbericht, 
o die Anlagenübersicht,
o die Forderungsübersicht,
o die Verbindlichkeitenübersicht, 
o eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden 

Haushaltsermächtigungen.

Aufgabe des Ortsgemeinderates ist es, auf der Grundlage durchgeführter Prüfungen eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss abzugeben. Er hat seine Prüfung gemäß § 112 Abs. 1 Ge-
mO nach pflichtgemäßem Ermessen auf die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der An-
lagen zum Jahresabschluss der Gemeinde beschränkt.

Die Rechnungsprüfung erfolgte grundsätzlich anhand von Stichproben, die über die Fi-
nanzsoftware dargestellt werden konnte. Eine Prüfung erfolgte in folgenden Bereichen:

 Erläuterung der Struktur und des Aufbaus des Jahresabschlusses im Allgemeinen,
 Erläuterung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnis- und Finanzrechnung, Möglichkei-

ten der Finanzierung des Finanzhaushalts,
 Entwicklung des Eigenkapitals im Zusammenhang mit den Jahresüberschüssen und den 

Jahresfehlbeträgen der Vorjahre,
 Erläuterung der Bereiche „Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde“,
 Übersicht über die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehensübersicht),
 Übersicht über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr,
 Wesen der internen Leistungsverrechnung des gemeindlichen Bauhofs im Verhältnis zu 

den einzelnen Kostenstellen, in denen der Gemeindearbeiter tätig wird,
 Erläuterung der Erhöhung der Nivellierungssätze des Landes in Bezug auf die Realsteu-

ern, Folgen für die Ortsgemeinde im Zusammenhang mit der Erhöhung der Realsteuer-
hebesätze in der Haushaltssatzung,

 Stichprobenartige Prüfung von Buchungen in den Kostenstellen:

o Steuern und Abgaben,
o Gemeindlicher Bauhof (Personalkosten, Interne Leistungsverrechnung)
o Kommunale Forstwirtschaft
o Versicherungen,
o Jagdhütte,
o Liegenschaften
o Kapelle
o Gemeindehaus
o Beteiligung an der Kita Birresborn
o Lindenquelle
o Friedhof
o Sportplatz

Die Ausschussmitglieder bitten die Verwaltung um Prüfung und Beantwortung folgender Fra-
gen:
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1. Bürgerhaus auf dem Büchel
Schon in der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde die Frage aufgeworfen, wie 
und in welcher Form die Abrechnung der Heizkosten für die Räume der Kreissparkas-
se, die an das Gebäude des Gemeindehauses „Auf dem Büchel“ angrenzen, erfolgt. 
Eine Zusammenfassung der bisherigen Prüfung des Sachverhalts und die voraussicht-
liche Höhe der zu erwartenden Erträge bzw. Aufwendungen ist der Ortsbürgermeiste-
rin mitzuteilen.

Weiterhin wurden unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Ablösebeiträge 
in Höhe von 255,56 € als Ertrag ausgewiesen unter dem Hinweis, dass es sich hierbei 
um Ablösebeiträge für Stellplätze am Gemeindehaus handelt. Aus der Buchung war 
nicht ersichtlich, wer diese Beiträge zahlen muss. Die Verwaltung wird um Klärung ge-
beten.

2. Liegenschaften
Innerhalb dieser Kostenstelle liegt die Differenz der Erträge aus privatrechtlichen Leis-
tungsentgelten im Vergleich der Jahre 2019 zu 2020 bei knapp 5.000 €. Eine fehler-
hafte Buchung in 2019 von rd. 2.990 € weist die Fischereipachtanteile aus, die in die 
Kostenstelle 5523060000 Fischereilos zugehörig sind. Warum weiterhin ein verblei-
bender Minderertrag von rd. 2.000 € besteht, soll durch das Sachgebiet Liegenschaf-
ten erläutert werden.

Die Prüfung hat weiterhin zu keinen Beanstandungen geführt.

Gerolstein, 27.07.2022

Alfred Haas
Vorsitzender



Ortsgemeinde Birresborn 

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG 
 
Gremium: Bauausschuss Datum: 29.08.2022 

Behandlung:  Aktenzeichen:  

Öffentlichkeitsstatus öffentlich Vorlage Nr.  

Sitzungsdatum: 16.08.2022 Niederschrift: 06/BA/004 

 

Grundstück Bauhof 
 

Sachverhalt: 
 
Grundstück Bauhof 
Es wurden erneut die Argumente Pro/Contra der einzelnen Möglichkeiten der Ortswahl diskutiert. Bereits 
in der letzten Sitzung wurde mit deutlicher Mehrheit, der Verbleib auf dem jetzigen Gewerbegrundstück als 
Bauhof-Standort mit hochwassersichernden Möglichkeiten u besprochen. Das Hochwasser stand wohl am 
14.07.21 140 cm hoch in der alten bestehenden Halle. 
Einige andere Standorte wurden diskutiert. Die anderen Grundstücke verlagern jedoch Probleme in eine 
andere Region des Ortes. Auch die Entfernung vom Ortskern ist sehr unterschiedlich. Bei dem bisherigen 
Standort ca.250m. Bei der Überlegung zum Grundstück am Sportplatz ist die Entfernung 
ca.1500m.Zwischenzeitlich war ein Termin mit dem Planungsbüro Hömme vor Ort. 
Ein Neubau auf dem jetzigen Grundstück, allerdings im hinteren Teil, macht eine techn. machbare 
hochwassersichere Bebauung möglich. Dies ist mit einem Gesamtpacket an Maßnahmen möglich. 
(Anhebung der Straße, Änderung der Brücke über den Fischbach, Verbreiterung des Bachlaufs ab der Brück 
in die Kyll, - dadurch entsteht ein Sog des Wassers, keine „Mauer“. Diese Maßnahmen teilen sich über 
verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmentöpfe, die einen hohen Schutz der Anlieger des Fischbach im 
unteren Bereich (Gartenweg und Maibaumstraße) mit sich bringen. 
Eine echte Verbesserung für unseren Ort. Hier kann ein Neubau zügig erfolgen. 
Ein Neubau an anderer Stelle erfordert sowohl Änderungen des Flächennutzungsplanes als auch einen 
Bebauungsplan – dabei ist eine Genehmigung fraglich, da keine Privilegierung vorliegt.  Zeitlich wäre hier 
mindestens mit einem Zeitraum von 2 Jahren Vorlauf zu rechnen. Beschlussempfehlung: Der Bauausschuss 
empfiehlt dem Ortsgemeinderat den bisherigen Standort neu zu bebauen. 
Es stimmten 7 Mitglieder des Bauausschuss für den Verbleib an der alten Stelle. 
Ein Ratsmitglied stimmte dagegen. Die beiden Beigeordneten haben in diesem Ausschuss kein Stimmrecht. 
Der Beschluss durch den Rat soll nun in der nächsten Sitzung erfolgen damit die eigentlichen Arbeiten 
alsbald erfolgen können. 
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